
Zusatz-Vereinbarung

zum bestehenden Mietvertrag vom: ......./......./............
  

wird zwischen den Mietparteien:

____________________ ____________________
(Name des Vermieters) (Name des Mieters)

folgender
 

Antennenvertrag
 

geschlossen:
 

§ 1  Gegenstand dieser Vereinbarung ist das Anbringen einer Empfangs-/Sendeantenne durch die 
Mietpartei.
 
§ 2  Die Mietpartei verpflichtet sich:

a) die Antenne nach Absprache mit der Vermietpartei an einer bestimmten Stelle des Hauses 
anzubringen,

b) das Anbringen der Antenne
i. nach VDE-Vorschriften,
ii. mit der Zusicherung regelmässiger Wartung und
iii. mit der Übernahme aller mit der Aufstellung verbundenen Reparaturen
iv. durchzuführen.

 
§ 3  Darüber verpflichtet sich die Mietpartei, eine eigens dafür gültige und umfassende 
Haftpflichtversicherung abzuschliessen.
 
§ 4  Um dem Hause eine verbesserte Blitzschutzeinrichtung zu geben und damit der Gebäudesubstanz 
eine ggf. zusätzliche Sicherheit und Gefahrlosigkeit zu gewähren, verpflichtet sich ferner die Mietpartei, 
die Antennenanlage mit einem eigenen Blitzableiter auszustatten und dem Haus eine weitere 
Schutzsicherung zu ermöglichen.
 
§ 5  Ausdrücklich wird vereinbart, dass der Vermietpartei keine Kosten aus eventuellen Schäden, die sich 
aus der Errichtung oder der Entfernung der Antenne ergeben, entstehen. Sämtliche in der Verbindung mit 
der Antenne entstandenen Kosten sind durch die Mietpartei zu tragen.
 
§ 6  Diese Zusatzvereinbarung ist Bestandteil des bestehenden Mietvertrages. Eine Änderung bzw. 
Ergänzung kann von beiden unterzeichneten Parteien nur schriftlich vorgenommen werden.
 

 
 
_______________________________
                 (Ort, Datum)

         

........................................................ ........................................................

(Unterschrift des Vermieters) (Unterschrift des Mieters) 
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